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Zur Kenntnis: An die Mitglieder der Kontrollorgane  

 

An die Landesdirektorin für Grund-, Mittel- und 

Oberschulen 

 

 

 

 

 

 

Mitteilung 

 

Sonderzuweisung des Unterrichtsministeriums „Decreto sostegni“ 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sekretariaten, 

 

auf der Grundlage von Art. 31, Absatz 6 und 6-bis des Gesetzesdekrets Nr. 41 vom 22. März 2021 hat das 

Unterrichtsministerium einen Betrag von 1.369.127,37 Euro zugunsten der Autonomen Provinz Bozen für 

didaktische Tätigkeiten und das Nachholen von Kompetenzen der Studentinnen und Studenten zugewiesen. 

Davon wurde der Deutschen Bildungsdirektion der Betrag von 974.125,88 Euro zur Verfügung gestellt, der 

den einzelnen Schulen verhältnismäßig aufgrund der Schülerzahlen zugewiesen wird. 

 

Diese Mittel sind für die Schulen staatlicher Art bestimmt und zwar für: 

• die Handhabung der Notstandssituation 

• die Entfaltung von Tätigkeiten, die ausgerichtet sind auf: 
o die Verstärkung des extracurricularen Bildungsangebots 
o das Nachholen von Grundkenntnissen 
o die Konsolidierung der Unterrichtsfächer 
o die Förderung von Aktivitäten für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, 

der Proaktivität, der Gemeinschaft der Schüler 
 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die zeitlichen Vorgaben für die Verwendung der Mittel sehr eng bemessen 
sind. In der Bestimmung wird festgehalten, dass die Umsetzung der Initiativen oder die Durchführung der 
Vergabeverfahren innerhalb 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein müssen – Artikel 31, Absatz 6: 

“Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il  31 dicembre 2021 alla realizzazione 
degli interventi o al  completamento delle procedure di affidamento degli  interventi,  anche  tramite  il 
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto  della normativa vigente, di enti del terzo 
settore e imprese sociali.” 

 

Demnach muss die Beauftragung noch in diesem Jahr abgeschlossen sein, die Leistung kann hingegen auch 
im nächsten Jahr erbracht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Der Amtsdirektor 

Lorenz Felderer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 

Anlagen 

Aufstellung Zuweisung Schuldirektionen 

Auszug DL 41-2021 art. 31 
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